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Anordnung
über das Statut des Staatlichen Versorgungskontors

für Pharmazie und Medizintechnik.
Vom 1. JuH 1960

§ 1
Rechtsform und Sitz

(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 1960 wird das Staatliche 
Versorgungskontor für Pharmazie und Medizintechnik
gebildet.

(2) Das Staatliche Versorgungskontor ist juristische 
Person und Rechtsträger von Volkseigentum. Es i6t 
dem Ministerium für Gesundheitswesen unterstellt und
hat seinen Sitz in Berlin.

• •

(3) Das Staatliche Versorgungskontor ist Haushalts
organisation. Die Finanzierung erfolgt entsprechend 
den Bestimmungen der Anordnung vom 23. Dezember 
1958 über die VVB-Umlage (GBl. II 1959 S. 14).

(4) Dem Staatlichen Versorgungskontor sind Versor
gungsdepot3 für Pharmazie und Medizintechnik unter
stellt (5 7).

§ 2 
Aufgaben

%

(1) Das Staatliche Versorgungskontor hat die Versor
gung der Einrichtungen des Gesundheits- und Vetcri- 
närwesens, der Apotheken, Ärzte, Zahnärzte und Tier
ärzte mit Arzneimitteln, Verbandmitteln und Erzeug
nissen der Medizintechnik nach den vom Ministerium 
für Gesundheitswesen aufgestellten Grundsätzen 2U 
organisieren.

(2) Für die Versorgung von Einrichtungen des Veteri
närwesens und der Tierärzte stellt das Ministerium für9

Gesundheitswesen Grundsätze Im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und 
Forstwirtschaft auf.

f

(3) Das Staatliche Versorgungskontor bat insbeso»- 
dere folgende Aufgaben:

a) Organisierung einer wissenschaftlichen Bedarfs
ermittlung für die im Abs. 1 genannten Bedarfs
träger und Abstimmung dieses Bedarfs mit dem 
Aufkommen;

b) Einflußnahme auf die Produktionsprogramme der 
Industriezweige, in denen Arzneimittel, Verband
mittel sowie Erzeugnisse der Medizintechnik her
gestellt werden, zum Zwecke einer nach Qualität* 
und Sortiment bedarfsgerechten Versorgung;

c) Ausarbeitung von Perspektivbedarfsplänen für 
Arzneimittel, Verbandmittel sowie Erzeugnisse der 
Medizin technik;

d) Sicherung einer ständigen Übersicht und Kontrolle 
über die Versorgungslage unter besonderer Be
rücksichtigung der Warenzuführungen, Vertrags
realisierung und Bestandsentwicklung der Vereor- * 
gungsdepots;

e) Organisierung des überbezirklichen Warenaus
tausches zwischen den Versorgungsdepots in Ab
stimmung mit den Räten der Bezirke, Abteilung

• Gesundheits- und Sozialwesen;
f) Ermittlung des Importbedarfs. Aufstellung der 

Importpläne, Überwachung der Realisierung der 
Importe und Organisation ihrer bedarfsgerechten
Verteilung;

g) Weiterentwicklung des Versorgungsnetzes der 
Depots für Pharmazie und Medizintechnik:

h) Bildung und Verwaltung einer operativen Reserve 
von Arzneimitteln, Verbandmitteln und Erzeug
nissen der Medizintechnik und deren zweck
entsprechender Einsatz;

i) Einflußnahme auf die Organisierung des plan
mäßigen Anbaus, der Sammlung, Erfassung und 
Bearbeitung von Arzneipflanzen;
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